
 

 

Gegenüberstellung aktuelle Satzung und Neufassung 
(Änderungen sind in Rot dargestellt) 

 

 

- Aktuell - 
Satzung der Samtgemeinde Lüchow 

(Wendland) 
über Auslagenersatz, Verdienstausfall 

und Aufwandsentschädigung 

- Neufassung - 
Satzung der Samtgemeinde Lüchow 

(Wendland) 
über Auslagenersatz, Verdienstausfall 

und Aufwandsentschädigung 

 
Aufgrund der §§ 10, 44, 55, 58 Abs. 1 
Nr. 5 und § 71 Abs. 7 des Niedersäch-
sischen Kommunalverfassungsgeset-
zes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. 
GVBl. S. 576) in der zurzeit geltenden 
Fassung hat der Rat der Samtge-
meinde Lüchow (Wendland) in seiner 
Sitzung am 14. Februar 2007,  zuletzt in 
seiner Sitzung am 25.06.2013 durch die 
3. Satzung zur Änderung der Satzung 
über Auslagenersatz, Verdienstausfall 
und Aufwandsentschädigung, folgende 
Satzung beschlossen: 

 
 

§ 1 
Anwendungsbereich 

 
(1) Ratsfrauen und Ratsherren so-

wie Ausschussmitglieder, die 
nicht dem Rat angehören, erhal-
ten Ersatz ihres Verdienstausfal-
les und ihrer Auslagen ein-
schließlich der Aufwendungen 
für eine Kinderbetreuung, Auf-
wandsentschädigung sowie die 
Fahrt- und Reisekosten nach 
Maßgabe dieser Satzung. 

 
(2) Ersatz des Verdienstausfalles, 

der Auslagen einschließlich der 
Aufwendungen für eine Kinder-
betreuung, Aufwandsentschädi-
gung sowie Fahrt- und Reisekos-
ten werden nebeneinander ge-
währt, sofern diese Satzung 
nicht etwas anderes bestimmt. 

 
 
 

 
Aufgrund der §§ 10, 44, 55, 58 Abs. 1 
Nr. 5 und § 71 Abs. 7 des Niedersäch-
sischen Kommunalverfassungsgeset-
zes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. 
GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 10.06.2021 
(Nds. GVBl. S. 368), hat der Rat der 
Samtgemeinde Lüchow (Wendland) in 
seiner Sitzung am 14.10.2021 folgende 
Satzung der Samtgemeinde Lüchow 
(Wendland) über Auslagenersatz, Ver-
dienstausfall und Aufwandsentschädi-
gung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Anwendungsbereich 

 
              unverändert 
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§ 2 

Aufwandsentschädigung 
 
(1) Ratsfrauen und Ratsherren er-

halten von dem Monat an, in dem 
ihre Eigenschaft als Ratsfrau o-
der Ratsherr beginnt, bis zum 
Ende des Monates, in dem sie 
erlischt, eine Aufwandsentschä-
digung in Höhe von 60,00 Euro 
monatlich. 

  
 Die Aufwandsentschädigung 

umfasst auch den Ersatz der not-
wendigen Auslagen für die Teil-
nahme an sonstigen mit der Aus-
übung des Mandates im Zusam-
menhang stehenden Veranstal-
tungen, Sitzungen und Bespre-
chungen, jedoch nicht den Er-
satz des Verdienstausfalles, der 
Aufwendungen für eine Kinder-
betreuung und die Kosten für 
Fahrten innerhalb des Samtge-
meindegebietes. 

  
 
 
 Daneben erhält jede Ratsfrau 

und jeder Ratsherr für die Teil-
nahme an den Sitzungen des 
Rates, des Samtgemeindeaus-
schusses, der Ausschüsse und 
der Fraktionen/Gruppen ein Sit-
zungsgeld in Höhe von 15,00 
Euro je Sitzung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die/der Sitzungsleiter/in von Sit-
zungen des Rates der Samtge-

 
§ 2 

Aufwandsentschädigung 
 
(1) Ratsfrauen und Ratsherren er-

halten von dem Monat an, in dem 
ihre Eigenschaft als Ratsfrau o-
der Ratsherr beginnt, bis zum 
Ende des Monates, in dem sie 
erlischt, eine Aufwandsentschä-
digung in Höhe von 90,00 Euro 
monatlich. 

  
Die Aufwandsentschädigung 
umfasst auch den Ersatz der not-
wendigen Auslagen für die Teil-
nahme an sonstigen mit der Aus-
übung des Mandates im Zusam-
menhang stehenden Veranstal-
tungen, Sitzungen und Bespre-
chungen sowie die Teilnahme 
am papierlosen Ratsinformati-
onssystem, jedoch nicht den Er-
satz des Verdienstausfalles, der 
Aufwendungen für eine Kinder-
betreuung und die Kosten für 
Fahrten innerhalb des Samtge-
meindegebietes. 

  
 Daneben erhält jede Ratsfrau 

und jeder Ratsherr für die Teil-
nahme an den Sitzungen des 
Rates, des Samtgemeindeaus-
schusses, der Ausschüsse und 
der Fraktionen/Gruppen ein Sit-
zungsgeld in Höhe von 25,00 
Euro je Sitzung. 
Neu: 
Die Anzahl der zu entschädigen-
den Fraktions-/Gruppensitzun-
gen wird auf 20 Sitzungen pro 
Jahr begrenzt. Gehören Fraktio-
nen/fraktionslose Ratsmitglieder 
einer Gruppe an, zählen die 
Fraktions- und Gruppensitzun-
gen zusammen. 
 
Die/Der Sitzungsleiter/in von Sit-
zungen des Rates der Samtge-
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meinde Lüchow (Wendland) er-
hält ein Sitzungsgeld von je 
30,00 Euro je geleitete Sitzung. 

 
(1a) Für die Teilnahme am papierlo-
 sen Ratsinformationssystems er-
 halten die Ratsfrauen und Rats-
 herren eine monatliche Kosten-
 erstattung in Höhe von 15,00 € 

 
(2) Bei mehreren Sitzungen am glei-

chen Tag und Ort wird nur ein 
Sitzungsgeld gewährt.  

 
(3) Ausschussmitglieder, die nicht 

dem Rat angehören, erhalten für 
die Teilnahme an Sitzungen der 
Ausschüsse eine Aufwandsent-
schädigung als Sitzungsgeld in 
Höhe von 15,00 Euro je Sitzung. 

  
 
    § 3 

 Zusätzliche Aufwandsent-
schädigung für die stellvertre-
tenden Samtgemeindebürger-

meister/innen, Fraktions-
/Gruppenvorsitzenden, Beige-
ordneten und Grundmandats-

inhaber/innen 
 
(1) Die/Der 1. stellvertretende Samt-

gemeindebürgermeisterin/Samt-
gemeindebürger-meister erhält 
als Ersatz für ihre/seine Aufwen-
dungen neben der Entschädi-
gung nach § 2 Absatz 1 einen 
monatlichen Pauschalbetrag in 
Höhe von 200,00 Euro. 

 
(2) Die/Der 2. stellvertretende Samt-

gemeindebürgermeisterin/Samt-
gemeindebürger-meister erhält 
als Ersatz für ihre/seine Aufwen-
dungen neben der Entschädi-
gung nach § 2 Absatz 1 einen 
monatlichen Pauschalbetrag in 
Höhe von 130,00 Euro. 

 
 
 

meinde Lüchow (Wendland) er-
hält ein Sitzungsgeld von je 
50,00 Euro je geleitete Sitzung. 

 
(1a) gestrichen (da neu unter Ab-
 satz  1 berücksichtigt) 
 

 
 
 

(2) Bei mehreren Sitzungen am glei-
chen Tag und Ort wird nur ein 
Sitzungsgeld gewährt.  
 

(3) Ausschussmitglieder, die nicht 
dem Rat angehören, erhalten für 
die Teilnahme an Sitzungen der 
Ausschüsse eine Aufwandsent-
schädigung als Sitzungsgeld in 
Höhe von 25,00 Euro je Sitzung. 

  
 
    § 3 

 Zusätzliche Aufwandsent-
schädigung für die stellvertre-
tenden Samtgemeindebürger-

meister/innen, Fraktions-
/Gruppenvorsitzenden, Beige-
ordneten und Grundmandats-

inhaber/innen 
 
(1) Die/Der 1. stellvertretende Samt-

gemeindebürgermeisterin/Samt-
gemeindebürger-meister erhält 
als Ersatz für ihre/seine Aufwen-
dungen neben der Entschädi-
gung nach § 2 Absatz 1 einen 
monatlichen Pauschalbetrag in 
Höhe von 230,00 Euro. 

 
(2) Die/Der 2. stellvertretende Samt-

gemeindebürgermeisterin/Samt-
gemeindebürgermeister erhält 
als Ersatz für ihre/seine Aufwen-
dungen neben der Entschädi-
gung nach § 2 Absatz 1 einen 
monatlichen Pauschalbetrag in 
Höhe von 150,00 Euro. 
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(3) Die Beigeordneten und die 

Grundmandatsinhaber/innen er-
halten als Ersatz für ihre Aufwen-
dungen neben der Entschädi-
gung nach § 2 Absatz 1 einen 
monatlichen Pauschalbetrag in 
Höhe von 130,00 Euro. 

 
(4) Die Fraktions-/Gruppenvorsit-

zenden erhalten als Ersatz für 
ihre Aufwendungen neben der 
Entschädigung nach § 2 Absatz 
1 einen monatlichen Pauschal-
betrag in Höhe von 

 
 a) bei einer Fraktions-/Gruppen-

stärke von bis zu drei Mitglie-
dern, 160,00 Euro, 

 
  b) bei einer Fraktions-/Gruppen-

stärke von vier bis sechs Mitglie-
dern,180,00 Euro, 

 
 c) bei einer Fraktions-/Gruppen-

stärke 

 
Neu Absatz 3: 
 
(3) Bei zwei gleichberechtigten Ver-

treterinnen/Vertretern der Samt-
gemeindebürgermeisterin/des 
Samtgemeindebürgermeisters 
erhält jede Vertreterin/jeder Ver-
treter als Aufwandsentschädi-
gung neben der Entschädigung 
nach § 2 Absatz 1 einen monatli-
chen Pauschalbetrag in Höhe 
von 180,00 €.  

 
 Bei drei gleichberechtigten Ver-

treterinnen/Vertretern der Samt-
gemeindebürgermeisterin/des 
Samtgemeindebürgermeisters 
erhält jede Vertreterin/jeder Ver-
treter als Aufwandsentschädi-
gung neben der Entschädigung 
nach § 2 Absatz 1 einen monatli-
chen Pauschalbetrag in Höhe 
von 150,00 €. 

 
(4) Die Beigeordneten und die 

Grundmandatsinhaber/innen er-
halten als Ersatz für ihre Aufwen-
dungen neben der Entschädi-
gung nach § 2 Absatz 1 einen 
monatlichen Pauschalbetrag in 
Höhe von 150,00 Euro. 

 
(5) Die Fraktions-/Gruppenvorsit-

zenden erhalten als Ersatz für 
ihre Aufwendungen neben der 
Entschädigung nach § 2 Absatz 
1 einen monatlichen Pauschal-
betrag in Höhe von 

 
 a) bei einer Fraktions-/Gruppen-

stärke von bis zu drei Mitglie-
dern, 180,00 Euro, 

 
  b) bei einer Fraktions-/Gruppen-

stärke von vier bis sechs Mitglie-
dern, 200,00 Euro, 

 
 c) bei einer Fraktions-/Gruppen-

stärke 
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  von sieben bis neun Mitgliedern, 
200,00 Euro, 

 
 d) bei einer Fraktions-/Gruppen-

stärke von zehn bis zwölf Mitglie-
dern, 220,00 Euro, 

 
 e) bei einer Fraktions-/Gruppen-

stärke von mehr als zwölf Mitglie-
dern, 240,00 Euro. 

 
(4a)  Sollten sich Fraktionen zu einer 

Gruppe zusammenschließen, 
werden die Zahlungen nach Ab-
satz 4 weiterhin an die Fraktio-
nen, nicht an die Gruppe gezahlt. 

 
(5) Hat eine Ratsfrau oder ein Rats-

herr mehrere Funktionen nach 
den Absätzen 1 bis 4 inne, so er-
hält sie/er von den zusätzlichen 
Aufwandsentschädigungen nur 
die jeweils höchste. 

 
 

§ 4 
Verdienstausfall 

 
(1) Ratsfrauen und Ratsherren so-

wie die Ausschussmitglieder, die 
nicht dem Rat angehören, haben 
Anspruch auf Ersatz des Ver-
dienstausfalles innerhalb ihrer 
regelmäßigen Arbeitszeit bis 
zum Höchstbetrag von 16,00 
Euro je Stunde und für längstens 
acht Stunden je Tag (einschließ-
lich Wegezeit). 

 
(2) Unselbstständig Tätigen wird der 

entstandene und nachgewie-
sene Verdienstausfall ersetzt. 
Selbstständig Tätigen kann eine 
Verdienstausfallpauschale je 
Stunde gewährt werden, die im 
Einzelfall auf Grundlage des 
glaubhaft gemachten Einkom-
mens festgesetzt wird. In beiden 
Fällen darf der in Absatz 1 ge-
nannte Höchstbetrag je Stunde 
nicht überschritten werden. 

  von sieben bis neun Mitgliedern, 
220,00 Euro, 

 
 d) bei einer Fraktions-/Gruppen-

stärke von zehn bis zwölf Mitglie-
dern, 240,00 Euro, 

 
 e) bei einer Fraktions-/Gruppen-

stärke von mehr als zwölf Mitglie-
dern, 260,00 Euro. 

 
(6)  Besteht eine Gruppe aus mehre-

ren Fraktionen, so mindert sich 
die Aufwandsentschädigung für 
die/den Fraktionsvorsitzende/n 
nach Absatz 5 um 50 %. 

 
(7) Hat eine Ratsfrau oder ein Rats-

herr mehrere Funktionen nach 
den Absätzen 1 bis 6 inne, so er-
hält sie/er von den zusätzlichen 
Aufwandsentschädigungen nur 
die jeweils höchste. 

 
 

§ 4 
Verdienstausfall 

 
(1) Ratsfrauen und Ratsherren so-

wie die Ausschussmitglieder, die 
nicht dem Rat angehören, haben 
Anspruch auf Ersatz des Ver-
dienstausfalles innerhalb ihrer 
regelmäßigen Arbeitszeit bis 
zum Höchstbetrag von 20,00 
Euro je Stunde und für längstens 
acht Stunden je Tag (einschließ-
lich Wegezeit). 

 
(2) unverändert 
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(3) Die in Absatz 1 aufgeführten Per-

sonen, die ausschließlich einen 
Haushalt führen und keinen Ver-
dienstausfall geltend machen, 
haben Anspruch auf Zahlung ei-
nes Pauschalstundensatzes in 
Höhe des durchschnittlich ge-
zahlten Ersatzes des Verdienst-
ausfalles. 

 Des Weiteren erhalten die in Ab-
satz 1 aufgeführten Personen, 
die keine Ersatzansprüche nach 
Absatz 2 geltend machen kön-
nen, denen aber im beruflichen 
Bereich ein Nachteil entsteht, der 
in der Regel nur durch das Nach-
holen versäumter Arbeit oder die 
Inanspruchnahme einer Hilfs-
kraft ausgeglichen werden kann, 
einen Pauschalstundensatz in 
Höhe von 8,00 Euro. Ein darüber 
hinausgehender Ersatzanspruch 
muss im Einzelfall nachgewie-
sen werden. 

 
(4) Für Tätigkeiten in Ausübung des 

Mandates besteht kein Anspruch 
auf Ersatz von Verdienstausfall 
außerhalb eines Zeitraumes von 
montags bis freitags von 7.00 
Uhr bis 19.00 Uhr (einschließlich 
Wegezeit) und sonnabends von 
7.00 Uhr bis 13.00 Uhr (ein-
schließlich Wegezeit), es sei 
denn, die Anspruchstellerin/der 
Anspruchsteller ist im Schicht- o-
der einem vergleichbaren Dienst 
tätig. Für die An- und Abfahrt ist 
die tatsächlich benötigte Zeit bis 
höchstens je einer Stunde zu be-
rechnen. 

 
(5) Verdienstausfall wird auf schrift-

lichen Antrag gewährt für 
 

1. Sitzungen des Rates, des 
Samtgemeindeausschus-
ses und der Ausschüsse 
sowie für Sitzungen sons-
tiger Gremien, die durch 

 
(3) Die in Absatz 1 aufgeführten Per-

sonen, die ausschließlich einen 
Haushalt führen und keinen Ver-
dienstausfall geltend machen, 
haben Anspruch auf Zahlung ei-
nes Pauschalstundensatzes in 
Höhe des durchschnittlich ge-
zahlten Ersatzes des Verdienst-
ausfalles. 

 Des Weiteren erhalten die in Ab-
satz 1 aufgeführten Personen, 
die keine Ersatzansprüche nach 
Absatz 2 geltend machen kön-
nen, denen aber im beruflichen 
Bereich ein Nachteil entsteht, der 
in der Regel nur durch das Nach-
holen versäumter Arbeit oder die 
Inanspruchnahme einer Hilfs-
kraft ausgeglichen werden kann, 
einen Pauschalstundensatz in 
Höhe von 15,00 Euro. Ein dar-
über hinausgehender Ersatzan-
spruch muss im Einzelfall nach-
gewiesen werden. 

 
(4) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Verdienstausfall wird auf schriftli-

chen Antrag gewährt für 
 

1. Sitzungen des Rates, des 
Samtgemeindeausschus-
ses und der Ausschüsse 
sowie für Sitzungen sons-
tiger Gremien, die durch 
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den Rat der Samtge-
meinde Lüchow (Wend-
land) konstituiert worden 
sind (Beiträge etc.), 

 
2. Sitzungen der Fraktio-

nen/Gruppen, 
 
3. Wahrnehmung von Re-

präsentationsaufgaben in 
Vertretung der Samtge-
meindebürgermeiste-
rin/des Samtgemeinde-
bürgermeisters, 

 
4. Sitzungen und Veranstal-

tungen von Organisatio-
nen und Einrichtungen, zu 
denen die Anspruchstelle-
rin/der Anspruchsteller 
von der Samtgemeinde 
Lüchow (Wendland) ent-
sandt worden ist, wenn 
der Verdienstausfall nicht 
anderweitig geltend ge-
macht werden kann. 

 
(6) Dem Antrag sind die zur Bearbei-

tung erforderlichen Unterlagen 
beizufügen. Insbesondere sind 
über den entschädigungsfähigen 
Anlass, die zeitliche Dauer der 
Teilnahme und die Wegezeit so-
wie die Höhe des Verdienstaus-
falles konkrete Angaben zu ma-
chen und nachzuweisen. 

 
(7) Im Einverständnis zwischen Ar-

beitgeberin/Arbeitgeber und 
der/dem Anspruchsberechtigten 
wird die Erstattung an die Arbeit-
geberin/den Arbeitgeber vorge-
nommen. 

 
(8) Der Anspruch auf Verdienstaus-

fall wird zum ersten Tag des dem 
entschädigungsfähigen Anlass 
folgenden Kalendermonates fäl-
lig. Der Anspruch kann nach Ab-

den Rat der Samtge-
meinde Lüchow (Wend-
land) konstituiert worden 
sind (Beiräte etc.), 

 
2. Sitzungen der Fraktio-

nen/Gruppen, 
 
3. Wahrnehmung von Re-

präsentationsaufgaben in 
Vertretung der Samtge-
meindebürgermeiste-
rin/des Samtgemeinde-
bürgermeisters, 

 
4. Sitzungen und Veranstal-

tungen von Organisatio-
nen und Einrichtungen, zu 
denen die Anspruchstelle-
rin/der Anspruchsteller 
von der Samtgemeinde 
Lüchow (Wendland) ent-
sandt worden ist, wenn 
der Verdienstausfall nicht 
anderweitig geltend ge-
macht werden kann. 

 
(6) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) unverändert 
 
 
 
 
 
 
(8) unverändert 
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lauf eines Jahres seit seiner Fäl-
ligkeit nicht mehr geltend ge-
macht werden. 

 
 

§ 5 
Kinderbetreuungskosten 

 
(1) Ratsfrauen und Ratsherren so-

wie Ausschussmitglieder, die 
nicht dem Rat angehören, haben 
Anspruch auf Ersatz ihrer Auf-
wendungen für eine Kinderbe-
treuung. Die Regelungen des § 4 
Absätze 4 bis 6 und 8 gelten 
sinngemäß. 

 
(2) Des Weiteren ist Voraussetzung 

für die Erstattung, dass das zu 
betreuende Kind das 14. Le-
bensjahr noch nicht vollendet 
hat. 

 
(3) Bei Aufwendungen für eine Kin-

derbetreuung gelten 8,00 Euro 
pro angefangene Stunde und 
30,00 Euro pro Erstattungsfall 
als Höchstbeträge. Ein darüber 
hinausgehender Ersatzanspruch 
muss im Einzelfall nachgewie-
sen werden. 

 
 

§ 6 
Dienstreisen 

 
(1) Bei Dienstreisen, die von Rats-

frauen und Ratsherren sowie von 
Ausschussmitgliedern, die nicht 
dem Rat angehören, mit Geneh-
migung des Rates oder Samtge-
meindeausschusses außerhalb 
des Samtgemeindegebietes 
durchgeführt werden, besteht 
auf Antrag Anspruch auf Zahlung 
einer Reisekostenentschädigung 
nach den Bestimmungen des 
Bundesreisekostengesetzes und 
der landesrechtlichen Vorschrif-
ten in der jeweils geltenden Fas-
sung. Darüber hinausgehende 

 
 
 
 
 

§ 5 
Kinderbetreuungskosten 

 
(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 
 
 
 
 
 
(3) Bei Aufwendungen für eine Kin-

derbetreuung gelten 12,00 Euro 
pro angefangene Stunde und 
50,00 Euro pro Erstattungsfall 
als Höchstbeträge. Ein darüber 
hinausgehender Ersatzanspruch 
muss im Einzelfall nachgewiesen 
werden. 

 
 

§ 6 
Dienstreisen 

 
(1) unverändert 
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Übernachtungskosten werden 
erstattet, wenn der Nachweis er-
bracht wird, dass sie unvermeid-
bar gewesen sind. 

 
(2) Daneben werden Sitzungsgelder 

nicht gezahlt. 
 

§ 7 
Fahrtkosten 

 
(1) Ratsfrauen und Ratsherren er-

halten eine Fahrtkostenentschä-
digung bei Ausübung ihrer jewei-
ligen Aufgaben für die Samtge-
meinde Lüchow (Wendland) in 
Höhe der im Bundesreisekosten-
gesetz festgelegten Wegstre-
ckenentschädigung für Fahrten 
mit erheblichem dienstlichem In-
teresse.  

 
 
 
(2) Ausschussmitglieder, die nicht 

dem Rat angehören, erhalten je 
Sitzung Fahrtkostenentschädi-
gung in analoger Anwendung 
des Absatzes 1. 

 
 

§ 8 
 Zuweisung an die Fraktionen 

und Gruppen 
 

(1)  Fraktionen und Gruppen erhal-
ten eine Zuwendung zu den 
sachlichen und personellen Auf-
wendungen für die Geschäfts-
führung. 

 Diese Aufwendung darf nur im 
Rahmen der Arbeit der Fraktion 
oder Gruppe als Bestandteil des 
Rates der Samtgemeinde 
Lüchow (Wendland) verwendet 
werden. 

 
(2) Jede Fraktion oder Gruppe er-

hält einen Sockelbetrag in Höhe 
von 20,-- Euro. 

 
 
 
 
 
(2) unverändert 
 
 

§ 7 
Fahrtkosten 

 
(1) Ratsfrauen und Ratsherren er-

halten eine Fahrtkostenentschä-
digung bei Ausübung ihrer jewei-
ligen Aufgaben für die Samtge-
meinde Lüchow (Wendland) in 
Höhe der im Bundesreisekosten-
gesetz und in den landesrechtli-
chen Vorschriften in der jeweils 
geltenden Fassung festgelegten 
Wegstreckenentschädigung für 
Fahrten mit erheblichem dienstli-
chem Interesse 

 
(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 

§ 8 
 Zuweisung an die Fraktionen 

und Gruppen 
 

(1)  unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Jede Fraktion oder Gruppe erhält 

jährlich einen Sockelbetrag in 
Höhe von 80,00 Euro. 
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 Zusätzlich wird eine Pauschlahe 
pro Fraktions-/Gruppenmitglied 
in Höhe von 10,00 Euro, per 
Stichtag 31.03. des laufenden 
Jahres, gezahlt. 

 
(3) Über die Verwendung der Zu-

wendung ist ein Nachweis in 
einfacher Form zu führen. 

 
 

§ 9 
 Kürzung der Aufwandsent-

schädigung 
 
 
Eine monatliche Aufwandsentschädi-
gung wird jeweils für einen vollen Monat 
gezahlt, auch dann, wenn die Empfän-
gerin/der Empfänger das Amt nur für ei-
nen Teil des Monates innehat. 
Führt die Empfängerin/der Empfänger 
einer Aufwandsentschädigung 
ihre/seine Dienstgeschäfte ununterbro-
chen - den Erholungsurlaub nicht einge-
rechnet - länger als einen Monat nicht, 
so ermäßigt sich die Aufwandsentschä-
digung für die über einen Monat hinaus-
gehende Zeit auf die Hälfte. Vom glei-
chen Zeitpunkt an erhält die/der die Ge-
schäfte führende Vertreterin/Vertreter 
75 % der Aufwandsentschädigung 
der/des Vertretenden. 
Ruht das Mandat, so wird keine Auf-

wandsentschädigung gezahlt. 
 
 

§ 10 
 Nichtübertragbarkeit des An-

spruches 
 
 
Die Ansprüche aus dieser Satzung sind  
nicht übertragbar. 
 

§ 11 
In-Kraft-Treten 

 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1. 
November 2006 in Kraft. Gleichzeitig 

 Zusätzlich wird eine Pauschale 
pro Fraktions-/Gruppenmitglied 
in Höhe von 20,00 Euro, per 
Stichtag 31.03. des laufenden 
Jahres, gezahlt. 

 
(3) unverändert 

 
 
 
 

§ 9 
 Kürzung der Aufwandsent-

schädigung 
 
 

unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 10 

 Nichtübertragbarkeit des An-
spruches 

 
 
unverändert 

 
 

§ 11 
In-Kraft-Treten 

 
 



 

 

- 12 - 

treten die Satzung der Samtgemeinde 
Lüchow über Auslagenersatz, Ver-
dienstausfall und Aufwandsentschädi-
gung vom 25. April 2002 und die Auf-
wandsentschädigungssatzung der 
Samtgemeinde Clenze vom 23. Mai 
2002 außer Kraft. 
+ 1. Änderung vom 01.07.2009 / + 2. 
Änderung vom 1.12.2012 / + 3 Ände-
rung vom 01.01.2013 
 
 

 
 

SAMTGEMEINDE LÜCHOW (WEND-
LAND) 
 
 
 
 

gez. Schwedland 
Samtgemeindebürgermeister 

 
 

Diese Satzung tritt zum 1. November 
2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Sat-
zung der Samtgemeinde Lüchow 
(Wendland) über Auslagenersatz, Ver-
dienstausfall und Aufwandsentschädi-
gung vom 14. Februar 2007 in der Fas-
sung der 3. Änderungssatzung außer 
Kraft.  
 
 

 
 
 
 

Lüchow (Wendland), 14. Oktober 2021 
 

SAMTGEMEINDE LÜCHOW (WEND-
LAND) 
 
 
 
 

gez. Schwedland 
Samtgemeindebürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


